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Erneuerungswahlen vom 7. März 2010 für die Amtsdauer 2010 – 2014 

 

1. Wahlgang vom 7. März 2010 

Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 2. Oktober 2009 sind innert der festgesetzten Frist folgende 
Wahlvorschläge eingereicht worden: 
 

1. Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Dübendorf (9 Mitglieder) 
 

Mitglieder:  
    

 

1 Benz Werner 1946 Kaufmann Alte Gfennstr. 33 
Dübendorf 

SVP neu 

2 Bless Peter 1945 Dipl. Ing. ETH Eichstockstr. 5 
Dübendorf 

BDP 
neu 

3 Hertler Livia 1955 Zugchefin Kriesbachstr. 67b 
Dübendorf 

 
neu 

4 Hess Susanne 1961 Kauffrau Gartenstr. 10 
Dübendorf 

FDP 
bisher 

5 Hirsig Rona 1965 Kaufm. Angest. Grüzenstr. 27 
Dübendorf 

 
bisher 

6 Näf Margrit 1951 Treuhänderin Grüzestr. 34 
Dübendorf 

 
neu 

7 Schmid Ellen 1944 Kaufm. Angest. Zürichstr. 81 
Dübendorf 

 bisher 

8 Verelst Marianne 1954 Lehrerin Usterstr. 55 
Dübendorf 

EVP bisher 

9 Weder Albert 1946 Dipl. Bauning. 
HTL 

Eichackerstr. 18 
Dübendorf 

SVP 
bisher 

        
        

Präsident:       
        

1 Bless Peter 1945 Dipl. Ing. ETH 
Eichstockstr. 5 
Dübendorf 

BDP 
neu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rechnungsprüfungskommission der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Dübendorf (5 
Mitglieder) 

 
Mitglieder:       

1 Küntzel Heiner 1941 Dr. sc. nat. ETH Sunnhaldenstr. 22b 
Dübendorf 

EVP 
neu 

2 Maag Mathias 1955 Kaufm. Angest. Stettbachstr. 76 
Dübendorf 

EVP 
bisher 

3 Volz Melchior 1964 lic. iur. Eglishölzliweg 38 
Dübendorf 

FDP 
bisher 

4 Greminger Rosmarie 1965 Angestellte Gfennstr. 11c 
Dübendorf 

 
bisher 

5 Nydegger Ines 1960 Angestellte Täschenstr. 10 
Dübendorf 

BDP 
bisher 

        
Präsident:       

        

1 Küntzel Heiner 1941 Dr. sc. nat. ETH Sunnhaldenstr. 22b 
Dübendorf 

EVP 
bisher  

 

 

3. Römisch-katholische Kirchenpflege Dübendorf / Fällanden / Schwerzenbach (7 Mitglieder) 
 

 
Mitglieder:       

1 Böhringer Jutta 1951 Lehrerin Blattenstr. 23 
Schwerzenbach 

 
bisher 

2 Heeb Cornelia 1976 Kaufm. Angestellte Grüzenstr. 25 
Dübendorf 

 
neu 

3 Locher Schmid Angelika 1957 Adjunktin Alpenstr. 33 
Dübendorf 

 
bisher 

4 Stoller Luzia 1961 Kaufm. Angestellte In der Fuchshütte 22 
Dübendorf 

 
bisher 

5 Trittenbass Martin 1965 Eidg.dipl. Kauf-
mann des DH 

Föhrlibuckstr. 5 
Dübendorf 

 
bisher 

6 Zeier Markus 1962 Primarlehrer Raubbühlstr. 43 
Dübendorf 

 
bisher 

      
 

 

  
 
 
 

      

Präsident:       
        

1 Zeier Markus 1962 Primarlehrer Raubbühlstr. 43 
Dübendorf 

 
bisher 

 



 
 

4. Rechnungsprüfungskommission der römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf / Fäl-
landen / Schwerzenbach (5 Mitglieder) 

 
Mitglieder:      

1 Arendt Martin 1963 Dipl. Bankkaufmann Fröschenbach 44 
Fällanden bisher 

2 Horváth Stefan 1961 Kaufm. Angestellter Hurdackerstr. 41 
Dübendorf neu 

3 Müller Urs 1956 Dipl. Wirtschaftsprüfer Sonnenbergstr. 49 
Schwerzenbach bisher 

4 Rohner Christina 1964 Bankangestellte Sunnhaldenstr. 17 
Dübendorf bisher 

5 Strebel Urban 1965 El. Ing. Im Trübacker 3b 
Dübendorf bisher 

       
Präsident:      
       

1 Horváth Stefan 1961 Kaufm. Angestellter Hurdackerstr. 41 
Dübendorf neu 

 
In Anwendung der Gemeindeordnungen und § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) wird 
eine neue Frist von 7 Tagen, bis spätestens am 28. November 2009, angesetzt, innert welcher die 
Wahlvorschläge zurückgezogen oder geändert werden oder auch neue Wahlvorschläge bei der 
wahlleitenden Behörde eingereicht werden können.  

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde hat. Die 
Kandidatin oder der Kandidat muss mit Namen und Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, 
Adresse und Heimatort auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. Zusätzlich können der Rufname, 
die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei und der Hinweis, ob die Kandidatin oder der Kandidat der 
Behörde schon bisher angehört hat, angegeben werden. 

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde unter Angabe 
von Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre 
Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der 
Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen werden. 
 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 
Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim 
Bezirksrat Uster, Amtsstr. 3, 8610 Uster, erhoben werden. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung erhalten. 

 
 
Dübendorf, 20. November 2009  WAHLVORSTEHERSCHAFT DÜBENDORF

 
 
 
 
 
 


